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                      Dienstanweisung zum Verfahren Selbständiger Stand 25.02.2013 Rand- Regelung ziffer Allgemeines                                                          1. Rechtliche Grundlagen                                                2. Gemeinsame Richtlinie für Selbständige (gültig für Neuanträge        3. und laufende Fälle haupt- und nebenberuflicher Selbständiger) Zuständigkeit Sachbearbeiter Selbständige – Abgrenzung zu            4. Fällen für das Leistungstandem Verfahren Bearbeitung selbständig Tätiger                            5. Gemeinsame Gespräche mit Sachbearbeiter Selbständig und              6. zuständige Vermittlungsfachkraft/Fallmanager Eingliederungsvereinbarung     –    Förderung    rentabler   und     7. Verhinderung unrentabler selbständiger Tätigkeiten Maßnahmen bei nicht rentabler Selbständigkeit                        8.

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Nach § 2 Sozialgesetzbuch II (SGBII) müssen erwerbsfähige Leistungs-berechtigte Allgemeines alle Möglichkeiten zur Beendigung bzw. Verringerung der Hilfebedürftigkeit (1) ausschöpfen. Auch die Aufnahme oder die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit kann hier zu einer Beendigung bzw. Verringerung der Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 2 SGBII beitragen. Da eine Leistungsinanspruchnahme von Leistungen nach dem SGB II in der Regel immer nur vorübergehender Natur sein soll, ist die Entwicklung der Selbständigkeit und der hierdurch verbundenen Hilfebedürftigkeit besonders zu beobachten und zu begleiten. Ein besonderes Augenmerk ist hierbei auf die Gruppe der „hauptberuflich Selbständigen“ zu legen, da diese in der Regel dem Arbeitsmarkt aufgrund ihrer zeitlichen    Belastung     aus    der    Selbständigkeit,   nicht   für    sonstige Vermittlungsaktivitäten oder sozialabgabenpflichtige Erwerbstätigkeiten zur Verfügung stehen und somit das Ziel Wegfall der Hilfebedürftigkeit allein über die selbständige Tätigkeit erreicht werden soll. Insofern ist darauf zu achten, dass bei hauptberuflich Selbständigen in der Regel spätestens nach 6 Monaten in begründeten Ausnahmefällen nach 12 Monaten der Wegfall der Hilfebedürftigkeit oder je nach Beschaffenheit der Bedarfsgemeinschaft zumindest eine deutlichen Reduzierung der Hilfebedürftigkeit erreicht wird. Sollte dies nicht der Fall sein, ist dieser Personenkreis genauso wie die „nebenberuflich“ tätigen Selbständigen voll mit in die Vermittlungsbemühungen in beitragspflichtige Beschäftigungen unter Berücksichtigung des für Sie möglichen Arbeitsmarktes einzubeziehen. Bei der Beurteilung der Sinnhaftigkeit einer Fortsetzung der Selbständigkeit unter Berücksichtigung der sonstigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die Ergebnisse der Bewertungen sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Mitwirkungspflichten §§ 60, 66 SBB I, 60 SGB II                                      Rechtliche 1. Grenzen der Mitwirkung ist die „Erforderlichkeit“                             Grundlagen (2) Grenzen der Ermittlungspflicht 2. Ablehnung der Leistung mangels Hilfebedürftigkeit Umfang der Darlegungslast 3. Vorläufige Entscheidung: § 40 SGB II, § 328 SGB III Regelfall in verschiedenen Varianten 4. Zu berücksichtigendes Einkommen §§ 11 SGB II und Alg II-V 5. Zumutbarkeit § 16 Abs. 2 SGB II Der Arbeitskreis Selbständige legte am 26.11.2010 als Ziel die Erarbeitung einer Ziel gemeinsame Richtlinie für Neuanträge und laufende Fälle haupt- und nebenberuflicher Richtlinie                für Selbständiger fest, die für M+I und Leistung gilt.                                   Selbständige (3)

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Der Sachbearbeiter für Selbständige in der Leistung ist für alle haupt- und Zuständigkeit nebenberuflich Selbständige ab Gewerbeanmeldung oder schriftlicher Erklärung, Sachbearbeiter dass ein Gewerbe ausgeübt wird, zuständig.                                            Selbständige (4) Falls bekannt wird, dass der Kunde die Idee hat, sich selbständig zu machen, bleibt die Zuständigkeit beim jeweiligen Tandem, bis die Idee konkret wird. Konkret ist sie, falls die schriftliche Erklärung vorliegt, dass ein Gewerbe ausgeübt wird bzw. eine Vereinbarung mit M+I über die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit getroffen wird. Falls die Idee, sich selbständig zu machen in der Leistung bekannt wird, ist abzuklären, ob der Bereich M+I informiert ist und die selbständige Tätigkeit genehmigt hat. Wird die selbständige Tätigkeit nur noch für bis zu einen Monat ausgeübt, bearbeitet den Fall das zuständige Leistungstandem. Wenn die selbständige Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird, aber noch Zahlungen fließen, sind diese nicht mehr als Einkommen aus selbständiger Tätigkeit zu werten, sondern als sonstiges Einkommen (bereinigt um etwaige Ausgaben) zu erfassen. Abschließende Erklärungen nicht mehr selbständig Tätiger bearbeitet der Sachbearbeiter Selbständige. Ab Gewerbeabmeldung oder schriftlicher Erklärung, dass die selbständige Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird, erfolgt die laufende Sachbearbeitung im zuständigen Leistungstandem. Die Gewerbeanmeldung oder –abmeldung bzw. die schriftliche Erklärung über die Verfahren Ausübung einer selbständigen Tätigkeit bzw. über das nicht mehr Ausüben wird in Bearbeitung Kopie in der mittleren Schiene der Leistungsakte abgelegt.                            selbständig Tätiger (5) Akten erhalten in der mittleren Schiene einen blauen Streifen, der bei eingefügt wird, sobald eine selbständige Tätigkeit ausgeübt (schriftliche Erklärung) wird bzw. angemeldet wurde. Sobald die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird (schriftliche Erklärung) oder das Gewerbe abgemeldet wird, wird der hellblaue Streifen entfernt. In der mittleren Schiene wird auf der Gewerbean- bzw. abmeldung vermerkt, wenn der hellblaue Streifen eingefügt bzw. vermerkt wurde. Bei einem Zuständigkeitswechsel zwischen Sachbearbeiter Selbständig und den zuständigen Leistungstandem wird die Akte persönlich übergeben. Der Sondersachbearbeiter Selbständige übernimmt alle BG-Nr. mit Ausnahme der 5 und 0. Diese werden der TL Leistung zugeordnet. Falls Termine vergeben werden, können die der TL Leistung immer zusätzlich am Freitag vergeben werden, da zwei Beratungszimmer zur Verfügung stehen. Die Termine der TL werden dann im Zimmer 4 durchgeführt. Alle WV von Selbständigen werden im WV-Kalender mit dem Zusatz „Selbständig“ terminiert.

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Erstgespräch in Clearingstelle                                                     Clearingstelle Aufgaben: Klären:  Handelt es sich um eine Selbständigkeit mit dem Ziel ausschließlich aus dieser den Lebensunterhalt zu erwirtschaften  Ist es eine Selbständigkeit die zum Lebensunterhalt beitragen soll, wobei der Lebensunterhalt vorrangig aus anderen Einkünften bestritten wird. Diese Einkünfte können aus Mieten, Pachten, Zinsen oder beitragspflichtiger Beschäftigung bestehen.  Wie viele durchschnittliche Wochenstunden werden für die selbständige Tätigkeit aufgewendet? Die unter folgenden Pfad hinterlegte Checkliste ist ausgefüllt zur Akte zu nehmen. \\N0003811\Ablagen\D81102-ARGE-Wittelsbacher- Land\Leistung2011\Selbstständigkeit\Checkliste_Selbständige_Clearingstelle Neuanträge Selbständiger werden durch die Clearingstelle grundsätzlich freitags terminiert. Erstgespräch bei Neukunden                                                         Neukunde Aufgaben: Klären:  Handelt es sich um eine Selbständigkeit mit dem Ziel ausschließlich aus dieser den Lebensunterhalt zu erwirtschaften (1)  Ist es eine Selbständigkeit die zum Lebensunterhalt beitragen soll, wobei der Lebensunterhalt vorrangig aus anderen Einkünften bestritten wird. Diese Einkünfte können aus Mieten, Pachten, Zinsen oder beitragspflichtiger Beschäftigung bestehen.  Wie viele durchschnittliche Wochenstunden werden für die selbständige Tätigkeit aufgewendet? Dokumentation in der Beratungsniederschrift (Verbis).    Grundsätzlich ist zu klären, ob eine weitere Beschäftigung zu einem Zufluss von Geldmitteln führt und aus den persönlichen Rahmenbedingungen heraus zuzumuten ist. So ist bei einem Selbständigen, der mit einem wöchentlichen Zeitaufwand von 20-30 Stunden eine Selbständigkeit betreibt von der er leben möchte, die Aufnahme einer beitragspflichtigen (Teilzeit-) Beschäftigung sicherlich zuzumuten, da von einem Selbständigen generell ein höheres Arbeitsvolumen wie bei einem beitragspflichtig Beschäftigten erwartet werden kann. Zeitliche Einschränkungen durch familiäre Verpflichtungen, beispielweise wegen Erziehung oder Betreuung, müssen in der Zumutbarkeit beachtet werden. Ist eine im Nebenerwerb betriebene Selbständigkeit zu erkennen, ist mit dem Kunden eine EGV mit dem Schwerpunkt der Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit zu vereinbaren. Auch alle anderen erwerbsfähigen Mitglieder der BG sind darauf hin zu weisen, dass er bzw. sie sich um die Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung zu bemühen haben und die Nebentätigkeit weiterhin ausgeübt werden kann.

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Neugründungen: Der Jourvermittler versucht im Gespräch mit dem Kunden, möglichst viele Informationen über die bestehende oder geplante Selbständigkeit zu sammeln. Dabei ist es sehr wichtig, dass im Anschluss an das Gespräch mit dem Kunden ein umfassender und qualifizierter VerBis-Eintrag vom Jourvermittler gemacht wird, um der Sachbearbeitung damit erste Informationen an die Hand zu geben. Mögliche Fragestellungen an den Kunden:    Wie sieht Ihre selbstständige Erwerbstätigkeit aus? Was machen Sie?    Wie sieht in diesem Zusammenhang Ihr normaler Tagesablauf aus?    Welche Erwartungen haben Sie an uns?    Was hat Sie dazu bewogen, jetzt einen ALG II-Antrag zu stellen?    Was tun/planen Sie konkret, um Ihre Selbstständigkeit rentabler ausgestalten?    Wie kann eine mögliche Alternative zu Ihrer Selbstständigkeit aussehen?    Gibt’s Personen in der BG, die arbeiten können?    Sind für die Ausübung der Selbständigkeit Investitionen notwendig?    Wie soll eine ggf. notwendige Finanzierung erfolgen?    Woher nehmen Sie die notwendigen finanziellen Mittel?    Bietet die Selbständigkeit das Potential, um aus der Hilfebedürftigkeit rauszukommen?  Welcher Kundenkreis soll angesprochen werden und wie soll dieser erschlossen werden? WICHTIG: sobald bekannt wird, dass sich ein Neukunde bzw. ein Kunde im laufenden Bezug Selbständig machen will, ist unverzüglich mittels VerBis-Vermerk die Leistungsabteilung zu informieren. Es wird also nicht abgewartet, bis eine Gewerbeanmeldung vorliegt. Dies betrifft sowohl die Vermittlung als auch die BINS- Vermittlung. Sollte bei einem Kunden im laufenden Bezug bekannt werden, dass sich der geplante Termin beim Vermittler um die Aufnahme einer Selbständigkeit dreht, wird die Leistungsabteilung (Sachbearbeitung Selbständige) darüber in Kenntnis gesetzt, um ggf. an diesem Termin teilzunehmen. Der      Jourvermittler   erstellt unmittelbar    nach     dem     Gespräch      eine Eingliederungsvereinbarung (Gültigkeit drei Monate ab Antragsbeginn) mit nachstehendem Inhalt: - Ortsabwesenheit - Arbeitsunfähigkeit - verpflichtender Textbaustein: „Da Sie eine selbständige Tätigkeit ausüben, kann eine endgültige Eingliederungsvereinbarung erst nach der Prüfung der Tragfähigkeit Ihrer Selbständigkeit bei vollständiger Abgabe der von Ihnen geforderten Unterlagen im Rahmen des Erstantrages entschieden werden. Sollte aus unserer Sicht eine tragfähige Selbständigkeit nicht absehbar sein, werden Sie zu aktiven Bewerbungsbemühungen um eine beitragspflichtige Beschäftigung verpflichtet. Im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit sind Sie verpflichtet, geplante Investitionen ab einer Höhe von …… € vor der tatsächlichen Ausgabe anzuzeigen, damit die Notwendigkeit der Ausgabe geprüft werden kann. Der Antragsteller ist darauf hinzuweisen, dass die Zustimmung zur weiteren

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Ausübung der Selbständigkeit von der voraussichtlichen Tragfähigkeit der selbständigen Tätigkeit abhängt. Ein Hinweis auf die Tragfähigkeit geben die nachvollziehbaren, schlüssigen Angaben in der noch abzugebenden Prognose (Anlage EKS). Tragfähig ist eine selbständige Tätigkeit, wenn in einem in der EGV definierten Zeitraum künftig ein ausreichender Überschuss erzielt wird, der voraussichtlich die Hilfebedürftigkeit beenden wird (vgl. Rz. 10.35 der fachlichen Hinweise zu §10 SGB II). Der Jourvermittler informiert die zuständige VFK über den selbständigen Neukunden. Regelung für BINS-Kunden: Auch hier gilt es, die Sachbearbeitung möglichst zeitnah über die geplante Selbständigkeit zu informieren. Wird bekannt, dass sich ein Kunde aus dem Projekt heraus Selbständig machen wird bzw. gemacht hat, dann werden künftig in jedem Falle alle relevanten Unterlagen, die im Projekt erstellt wurden (Businessplan, Tragfähigkeitsbescheinigung, Gewerbeanmeldung, Umsatzplanung etc.) der Sachbearbeitung umgehend zur Verfügung gestellt. Nach Bewilligung des Erstantrages durch den Sachbearbeiter – Selbständige kommt dieser spätestens vier Wochen vor Ablauf der vorläufigen EGV auf die zuständige VFK zu, um mit dieser einen gemeinsamen Gesprächstermin mit dem Kunden zu vereinbaren. Die VFK lädt hierzu ein. In diesem gemeinsamen Gespräch zwischen der zuständigen Vermittlungsfachkraft (VFK), der Sondersachbearbeiterin Selbständige und dem Kunden werden die Unterlagen zur selbständigen Tätigkeit (Anlage EKS = Prognose der nächsten sechs Monate über das geplante Ergebnis) geprüft und bewertet. Dabei kommt es wesentlich auf die geprüfte Prognose des Selbständigen an, aus der in einem realistischen Zeitraum die Beendigung oder zumindest eine wesentliche Minderung der Hilfebedürftigkeit zu erkennen sein muss. In einem Aktenvermerk wird das Ergebnis des Gespräches von     der    SB     Selbständige     detailliert  festgehalten.  Die    zuständige Vermittlungsfachkraft erstellt abhängig von der Prognose und dem Ergebnis des gemeinsamen            Gespräches         eine        entsprechende        detaillierte Eingliederungsvereinbarung. In diese Eingliederungsvereinbarungen sind die im gemeinsamen Gespräch getroffenen Vereinbarungen in Bezug auf die Selbständigkeit aufzunehmen und nachzuhalten. Beispiele für solche Vereinbarungen               siehe             Anlage          „Musterformulierungen Eingliederungsvereinbarungen“. Gemeinsames Gespräch der Leistung und der Vermittlung bei einem Kunden, Gemeinsame der eine Selbständigkeit ausübt und weiterhin hilfebedürftig ist.                       Gespräche (6) Hierzu zählen auch Kunden, die sich während des Bewilligungszeitraumes selbständig machen.    Handelt es sich um eine Selbständigkeit mit dem Ziel ausschließlich aus dieser den Lebensunterhalt zu erwirtschaften? (1)    Ist es eine Selbständigkeit die zum Lebensunterhalt beitragen soll, wobei der Lebensunterhalt vorrangig aus anderen Einkünften bestritten wird. Diese Einkünfte können aus Mieten, Pachten, Zinsen oder beitragspflichtiger Beschäftigung bestehen?    Wie viele durchschnittliche Wochenstunden werden für die selbständige Tätigkeit aufgewendet? Dokumentation in der Beratungsniederschrift (Verbis).

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                         Grundsätzlich ist zu klären, ob eine weitere Beschäftigung zu einem Zufluss von Geldmitteln führt und aus den persönlichen Rahmenbedingungen heraus zuzumuten ist. So ist bei einem Selbständigen, der mit einem wöchentlichen Zeitaufwand von 20-30 Stunden eine Selbständigkeit betreibt von der er leben möchte, die Aufnahme einer beitragspflichtigen (Teilzeit-) Beschäftigung sicherlich zuzumuten, da von einem Selbständigen generell ein höheres Arbeitsvolumen wie bei einem beitragspflichtig Beschäftigten erwartet werden kann. Zeitliche Einschränkungen durch familiäre Verpflichtungen, beispielweise wegen Erziehung oder Betreuung, müssen in der Zumutbarkeit beachtet werden. Vor Ablauf des Bewilligungsabschnittes ist der Kunde initiiert durch die Sachbearbeitung für Selbständige in Absprache mit der Vermittlung durch die VFK erneut zu einem gemeinsamen Gespräch einzuladen, bei dem die Ergebnisse der letzten fünf Monate geprüft werden. Der Kunde wird bei der Einladung von der Sachbearbeiterin Selbständige aufgefordert das Formblatt „Abschließende Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit“ zum Termin mitzubringen. Bei Folgetermin kann ggf. auch ein Weiterbewilligungsantrag mit der Prognose (Anlage EKS) abgegeben werden. Nach der gemeinsamen Besprechung und der abschließenden Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit und der Auswertung       der     ggf.     zeitgleich   in    Zusammenhang        mit    dem Weiterbewilligungsantrag          abgegebenen         Prognose       durch        die Sondersachbearbeiterin Selbständige trifft die VFK die Entscheidung, ob die Tätigkeit tragfähig ist und schließt eine entsprechende Eingliederungsvereinbarung ab. In diese Eingliederungsvereinbarungen sind die im gemeinsamen Gespräch getroffenen Vereinbarungen in Bezug auf die Selbständigkeit aufzunehmen und nachzuhalten.      Beispiele     für    solche    Vereinbarungen    siehe     Anlage „Musterformulierungen Eingliederungsvereinbarungen“. Ziel des Gespräches ist es, eine Entscheidung darüber zu treffen, ob der Fortsetzung der Selbständigkeit als alleinige Form zur Sicherung des Lebensunterhaltes zugestimmt wird. Dabei sind die Gesamtverhältnisse in der Bedarfsgemeinschaft zu berücksichtigen. So ist die Frage zu klären, ob weitere BG-Mitglieder zur Sicherung des Lebensunterhaltes beitragen können oder wenn diese dazu beitragen, wie die Hilfebedürftigkeit beendet werden könnte. Ebenso ist bei entsprechender BG-Größe zu klären, ob eine neben- oder beitragspflichtige Beschäftigung des Selbständigen oder anderer Mitglieder der BG tatsächlich die Leistungsberechtigung beenden kann oder zumindest zu einem geringeren Leistungsanspruch der BG führen könnte. Nach dem Termin wird der fehlende Monat der abschließenden Angaben zur selbständigen Tätigkeit noch nachgefordert und eine abschließende Entscheidung getroffen. Der Vermittler erhält einen Abdruck des Bewilligungsbescheides über die abschließende Entscheidung zur Kenntnis Beispiele für mögliche Sachverhalte, die in der Eingliederungsvereinbarung Einglie- geregelt werden, befinden sich in der Anlage, die den Vermittlungsfachkräften als derungsver- Kopie zur Verfügung gestellt wird.                                                    einbarung (7) Die VFK vereinbart zeitlich und inhaltlich konkrete Ziele mit dem Antragsteller und hält diese in der Eingliederungsvereinbarung fest. Wird Übereinstimmung erzielt, dass eine Tragfähigkeit aufgrund der bisherigen Entwicklung, aber auch der künftigen Prognosen innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes möglich ist, ist eine     entsprechende        EGV       abzuschließen.     Dabei    ist    in    der

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Eingliederungsvereinbarung festzulegen, wie die Beendigung der Hilfebedürftigkeit schrittweise erreicht wird. Die Vereinbarungen aus der Eingliederungsvereinbarung sind nachzuhalten. Ist die Tragfähigkeit nicht erkennbar, ist der Kunde auf die entsprechenden Eigenbemühungen zur Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung zu verpflichten. Dabei wird folgende Formulierung empfohlen: „Nach sorgfältiger Prüfung der eingereichten Unterlagen und den im Gespräch mit Ihnen gewonnenen Erkenntnissen geht das Jobcenter Wittelsbacher Land davon aus, dass die Fortführung Ihrer Selbständigkeit in einem überschaubaren zeitlichen Rahmen nicht zur Beendigung Ihrer Hilfebedürftigkeit führen wird. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich intensiv um eine beitragspflichtige Beschäftigung bemühen müssen und verpflichten Sie zu nachstehenden Eigenbemühungen bzw. Ihrer aktiven Mitwirkung zur baldmöglichen Beendigung Ihrer Hilfebedürftigkeit.“ Die VFK unterstützt den Kunden aktiv bei seinen Bemühungen und hält die Ergebnisse nach Wird in dem Gespräch deutlich, dass die Fortsetzung der Selbständigkeit innerhalb    Maßnahmen des      nächsten      Bewilligungsabschnittes   nicht   zur     Beendigung      der bei nicht Leistungsberechtigung führt oder zumindest die Hilfebedürftigkeit erheblich          rentabler reduziert, ist der Kunde, wie auch die weiteren infrage kommenden Mitglieder der     Selbständig-keit Bedarfsgemeinschaft auf die Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung zu      (8) verpflichten. Hierbei ist die Zumutbarkeit nach § 10 Abs. 2 Nr. 5 SGB II zu beachten „ (2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil... sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es liegen begründete Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann" Hieraus folgt für Selbständige:                                •  Ein Wechsel der Arbeitsstelle oder auch die Aufgabe der selbständigen Tätigkeit ist zumutbar, wenn damit die Hilfebedürftigkeit nicht nur vorübergehend verringert oder beendet wird.  Der/die Selbständige ist berechtigt, begründete Argumente vorzutragen, dass durch die bisherige Tätigkeit die Hilfebedürftigkeit beendet werden kann (Prognose).  Bei negativer Prognose sind die Eigenbemühungen bezogen auf eine abhängige Beschäftigung in der EGV zu definieren. Dort sind auch Feststellungen und Erkenntnisse, dass eine neue Arbeit wesentlich besser geeignet ist, die Hilfebedürftigkeit zu beenden, aufzunehmen. Dazu sind realistische Eigenbemühungen einzufordern und zu überwachen, Vermittlungsvorschläge zu unterbreiten und ggf. Integrationsmaßnahmen verpflichtend anzubieten. Dem Kunden ist deutlich zu machen, dass er seine Selbständigkeit nebenberuflich fortsetzen könne, die Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung durch die Selbständigkeit aber nicht verhindert werden darf. In der EGV ist dazu der Hinweis aufzunehmen; dass eine nebenberufliche Selbständigkeit der Aufnahme einer beitragspflichtigen Beschäftigung nicht

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      entgegenstehen darf. Im Lebenslaufeintrag ist bei Fortsetzung der Selbständigkeit nichts zu ändern. Entschließt der Kunde sich die Selbständigkeit aufzugeben oder zu unterbrechen, ist eine entsprechende Erklärung einzufordern und zu den Akten zu nehmen. Im Lebenslaufeintrag ist die Selbständigkeit zu beenden. Achtung statistische Änderung ab 01.01.2012 Die Aufnahme jeder Selbständigkeit führt zu einer Integration. Deshalb ist auch jede Beendigung einer Selbständigkeit in VERbis im Lebenslauf Tag-genau abzubilden. Die Tatsache eines tatsächlichen Zuflusses aus der Selbständigkeit ist dabei unerheblich. Aichach, den 11.01.2012 /28.02.2013 Gottfried Denkel (Geschäftsführer)

                      
                        
                          
                        
                        
                      
                    

                  

                  

                

              

            
              
                
                  
                    
                      Beispiele für mögliche Formulierungen in Eingliederungsvereinbarungen Allgemeines:    Selbstständige sind Hilfebedürftige. Für sie gilt § 15 SGB II.    Die EinV soll bestimmen, welche Bemühungen der Hilfebedürftige in welcher Häufigkeit mindestens unternehmen muss und in welcher Form diese nachzuweisen sind ( vgl. § 15 Abs. 1 Satz 2 SGB II).    Die EGV ist nicht primär ein Sanktionsinstrument sondern ein Hilfsmittel zur planvollen und nachhaltigen Eingliederung in Arbeit, somit auch zur rentablen Selbstständigkeit! Nutzung der Eingliederungsvereinbarung Ziele vereinbaren in zeitlicher und finanzieller Hinsicht  Bestimmte Betriebsausgaben minimieren  Zeitliche Vorgaben für Akquisetätigkeit / Konzepte / Realisierung von Forderungen Transparenz schaffen  Verdeutlichen, wie lange Selbstständigkeit „probiert“ werden kann  Zeigen, welche Anstrengungen vom ELB erwartet werden  Klarheit bzgl. Anerkennung künftiger Betriebsausgaben schaffen Gegensteuerung bei absehbar unrentabler Selbstständigkeit  Integration in Arbeit nach Konzept des Leistungsträgers, wenn eine rentable Selbstständigkeit nicht zu erwarten ist Erste vorläufige Standard-Eingliederungsvereinbarung                   bei Neukunden  und bestehender Selbständigkeit: (Gültigkeit drei Monate ab Antragsbeginn) Da Sie eine selbständige Tätigkeit ausüben, kann eine endgültige Eingliederungsvereinbarung erst nach der Prüfung der Tragfähigkeit ihrer Selbständigkeit bei vollständiger Abgabe der von Ihnen geforderten Unterlagen im Rahmen des Erstantrages entschieden werden. Sollte aus unserer Sicht eine tragfähige Selbständigkeit nicht absehbar sein, werden Sie zu aktiven Bewerbungsbemühungen um eine beitragspflichtige Beschäftigung verpflichtet. Erste vorläufige Standard-Eingliederungsvereinbarung bei Neukunden mit geplanter Selbständigkeit: (Gültigkeit drei Monate ab Antragsbeginn) Da Sie planen, eine selbständige Tätigkeit auszuüben, kann eine endgültige Eingliederungsvereinbarung erst nach der Prüfung der Tragfähigkeit ihrer geplanten Selbständigkeit bei vollständiger Abgabe der von Ihnen geforderten Unterlagen im Rahmen der Leistungssachbearbeitung entschieden werden. Sollte aus unserer Sicht eine tragfähige Selbständigkeit nicht absehbar sein, werden Sie wie bisher zu aktiven Bewerbungsbemühungen um eine beitragspflichtige Beschäftigung verpflichtet.
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